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Stellungnahme zum Entwurf betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Strafgesetzbuch und die Strafprozessordnung 1975 geändert werden (BMJ-
S885.040/0011-IV 1/2014) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zur Einfügung neuer Bestimmungen des internationalen Völkerstrafrechts in das 
Strafgesetzbuch möchte ich wie folgt Stellung nehmen: 

Bevor ich auf die einzelnen Bestimmungen eingehen werde, möchte ich die Aufmerksamkeit 
auch auf die Umsetzung in Deutschland durch das Völkerstrafgesetzbuch (VStGB) sowie der 
einschlägigen Bestimmungen im deutschen StGB (§ 129 ff StGB) lenken, die am Ende meiner 
Stellungnahme wiedergegeben werden.  

Zunächst möchte ich noch anregen, dass man für die neuen Bestimmungen des 25. 
Abschnitts (§§ 321a ff StGB) die Strafdrohungen für Tatbestände, die das StGB bereits unter 
Strafe stellt, durch die in § 278c Abs. 2 StGB normierte Strafdrohung ersetzt, sofern keine 
höhere Strafdrohung im Entwurf vorgesehen ist. In diesem Sinne könnte man Tatbestände, 
die bereits strafbar sind, in einem eigenen Absatz zusammenfügen (vgl. § 278c Abs. 1 StGB) 
und mit der Strafdrohung von § 278c Abs 2 StGB versehen. Die übrigen neuen Tatbestände 
könnten mit unterschiedlichen Strafdrohungen in separaten Absätzen normiert werden. 
Damit würde sich die Lesbarkeit verbessern und es würden sich keine Systembrüche oder 
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unterschiedliche Strafdrohungen ergeben. (Vgl. dazu u.a. begangene Straftaten im Rahmen 
einer terroristischen Vereinigung) 

Werden die Straftaten nach dem 25. Abschnitt im Ausland begangen, so stellt sich die Frage, 
ob diese Konflikte nicht auch Folgen im Inland haben können, die einer Regelung bedürften. 
Man denke hier nur an die Rekrutierung, Finanzierung oder Unterstützung der 
Konfliktparteien.  

Daher sollte man auch einen Verweis auf den deutlich erweiterten 25. Abschnitt in § 278b 
(Terroristischen Vereinigungen) aufnehmen.  

 

Empfehlung der Änderungen des § 278b StGB: 

Terroristische Vereinigung 

§ 278b. (1) Wer eine terroristische Vereinigung (Abs. 3) anführt, ist mit 
Freiheitsstrafe von fünf bis zu fünfzehn Jahren zu bestrafen. Wer eine terroristische 
Vereinigung anführt, die sich auf die Drohung mit terroristischen Straftaten (§ 278c 
Abs. 1), Terrorismusfinanzierung (§ 278d), Völkermord, Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit oder Kriegsverbrechen (25. Abschnitt) beschränkt, ist mit 
Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. 

(2) Wer sich als Mitglied (§ 278 Abs. 3) an einer terroristischen Vereinigung beteiligt, 
ist mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. 

(3) Eine terroristische Vereinigung ist ein auf längere Zeit angelegter 
Zusammenschluss von mehr als zwei Personen, der darauf ausgerichtet ist, dass von 
einem oder mehreren Mitgliedern dieser Vereinigung eine oder mehrere terroristische 
Straftaten (§ 278c) ausgeführt werden, Terrorismusfinanzierung (§ 278d) betrieben 
wird oder eine oder mehrere Straftaten des 25. Abschnitts (Völkermord, Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen) ausführt werden. 

 

Anmerkung zu § 312b StGB 

Soll der bestehende Textvorschlag beibehalten werden, würde ich diesen wie folgt abändern:  

Verschwindenlassen einer Person 

§ 312b. Wer eine Person verschwinden lässt und dadurch dem Schutz der Gesetze 
entzieht, indem er sie im Auftrag oder mit Billigung eines Staates oder einer 
politischen Organisation entführt, ihr sonst die persönliche Freiheit entzieht oder das 
Schicksal oder den Verbleib der verschwundenen Person verschleiert, ist mit 
Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen.“ 

Anderenfalls verweise ich auf die Stellungnahme von Ao. Univ.-Prof. Dr. Alexander Tipold. 
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Anmerkung zu § 321a StGB 

Meines Erachtens sollte man in Abs 1 Z 5 das Wort „rechtlich“ durch „völkerrechtlich“ 
ersetzen: 

5. eine Person, die sich in seinem Gewahrsam oder in sonstiger Weise unter seiner 
Kontrolle befindet, große körperliche oder seelische Schmerzen oder Leiden zufügt, 
sofern sich diese nicht lediglich aus einer völkerrechtlich zulässigen Sanktion ergeben, 
dazu gehören oder damit verbunden sind, 

 

Anmerkung zu § 321e StGB 

Zur Normenverständlichkeit und –klarheit sollten im Strafrecht höhere Anforderungen gestellt 
werden. Exemplarisch sollte der Begriff „kein Pardon geben“ daher nicht in den erläuternden 
Bemerkungen, sondern im Gesetz selbst definiert werden, wenn man diesen nicht anders 
umschreiben kann, um den strafrechtlichen Bestimmtheitsgebot zu entsprechen.  

„Kein Pardon geben“ bedeutete, den Gegner zu töten, auch wenn er sich ergibt. 

 

Anmerkung zu § 321f StGB 

Das Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und der 
Weitergabe von Antipersonenminen und über deren Vernichtung (auch Ottawa-Konvention 
oder Mine Ban Treaty), das Übereinkommen über Streumunition (auch als Streubomben-
Konvention) sowie die Konvention über das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes 
bestimmter konventioneller Waffen (engl. Convention on Certain Conventional Weapons, 
CCW bzw. Waffenkonvention von 1980 oder UN-Waffenkonvention) sind völkerrechtliche 
Verträge bzw. eine UN-Konvention, die bestimmte Waffen und Materialen verbieten. Daher 
sollten dieses Material auch in den neu geschaffenen § 321f StGB aufgenommen werden, 
zumal die Strafdrohungen in den Bundesgesetzen (Übereinkommen über Streumunition StF: 
BGBl. III Nr. 82/2010 (NR: GP XXIV RV 77 AB 100 S. 17. BR: AB 8093 S. 768.);Bundesgesetz 
über das Verbot von Streumunition StF: BGBl. I Nr. 12/2008 (NR: GP XXIII RV 232 AB 350 S. 
42. BR: AB 7873 S.751.)) mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 
360 Tagessätzen als meines Erachtens zu gering angesehen werden können. 

 

Kriegsverbrechen des Einsatzes verbotener Mittel der Kriegsführung 

§ 321f. (1) Wer im Zusammenhang mit einem bewaffneten Konflikt 

1. Gift oder vergiftete Kampfmittel verwendet, 

2. biologische oder chemische Kampfmittel verwendet, 

3. Geschosse verwendet, die sich leicht im Körper des Menschen ausdehnen 
oder flachdrücken, insbesondere Geschosse mit einem harten Mantel, der den 
Kern nicht ganz umschließt oder mit Einschnitten versehen ist oder 
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4. Streumunition, Anti-Personen-Minen, Anti-Ortungs-Mechanismen sowie 
bestimmte konventionelle Waffen, die übermäßige Leiden verursachen oder 
unterschiedslos wirken können,verwendet, 

ist mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. 

 

Es bleibt zu hoffen, dass der vorliegende Entwurf im einen oder anderen Punkt noch 
abgeändert und meines Erachtens auch erweitert (siehe dazu die Ausführungen zur 
Terroristischen Vereinigungen) wird. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. René Hager 

 

Beilagen: VStGB, Auszug aus dem StGB 
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